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Prüfungsreglement für Notare 1 

(Änderung vom 1. Juli 2008) 

Das Kantonsgericht des Kantons Schwyz beschliesst: 

I. 

Das Prüfungsreglement für Notare vom 29. Oktober 19802 wird wie folgt geän-
dert: 

Erlasstitel: 
Prüfungsreglement für Notare (PReglN) 

§ 2  

Die Zulassung zur Prüfung setzt voraus 
a) Handlungsfähigkeit, Strafregisterauszug ohne Eintrag und Betreibungsregis-
terauszug ohne Verlustscheine; 
b) ein juristisches Studium von vier Semestern in den Prüfungsfächern an einer 
schweizerischen Hochschule; 
c) eine praktische Tätigkeit von einem Jahr bei einem schwyzerischen Notariat 
nach dem Notariatslehrabschluss oder ein ausserkantonales Anwalts-, Notariats- 
oder Grundbuchverwalterpatent. 

§ 10 

1 Die Prüfungskommission stellt nach erfolgreich bestandener Prüfung das kan-
tonale Wahlfähigkeitszeugnis für Notare (Notariatspatent) aus. 
2 Personen mit ausserkantonalem Anwalts-, Notariats- oder Grundbuchverwalter-
patent kann aufgrund eines Prüfungsgesprächs, dessen Gegenstand und Umfang 
im Rahmen von § 8 Abs. 2 durch die Kommission bestimmt wird, ein auf die 
Dauer der Tätigkeit bei einem schwyzerischen Notariat befristetes Fähigkeits-
zeugnis ausgestellt werden. 

II. 

1 Dieser Beschluss wird im Amtsblatt veröffentlicht und in die Gesetzsammlung 
aufgenommen. 
2 Er tritt am 1. Juli 2008 in Kraft. 

 Namens des Kantonsgerichts Schwyz 
 Der Präsident: Dr. Martin Ziegler 
 Der Gerichtsschreiber: Mathis Bösch
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